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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1995

Norm

StGB §15 F

StGB §146 D

StPO §4

StPO §365

StPO §369

Rechtssatz

Bei einem bloß versuchten Betrug - die getäuschte Versicherung hat auf Regreßforderungen nicht irrtumsbedingt,

sondern in Kenntnis des wahren Sachverhalts verzichtet - darf mangels eines aus der inkriminierten Straftat

entstandenen tatsächlichen Schadens (§§ 4, 365, 369 StPO) ein Privatbeteiligten-Zuspruch nicht erfolgen.
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